
 

Seit mehr als 25 Jahren beraten wir französische, schweizerische und belgische Unternehmen sowie 1 
deren Niederlassungen in Deutschland in allen Fragen des deutschen Unternehmensrechts. 2 
Führungskräften, Personal-, Rechts- und Finanzabteilungen sowie Vertriebsmitarbeitern stehen wir  3 
als Ansprechpartner und Wegweiser im Deutschlandgeschäft zur Seite. Gleichermaßen unterstützen  4 
wir deutsche Gesellschaften in Frankreich. 5 
 6 
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Das Eigentum an einer Immobilie in Frankreich führt zu verschiedenen 18 
Besteuerungen, sowohl aufgrund des bloßen Immobilieneigentums als auch im 19 
Rahmen der Einkünfte aus der Immobilie.  20 
 21 
Aufgrund des bloßen Immobilieneigentums in Frankreich unterliegen juristische 22 
Personen, die eine Immobilie in Frankreich besitzen, einer jährlichen Steuer in 23 
Höhe von 3 %. 24 
 25 
In Anwendung von Artikel 990 D des französischen Steuergesetzbuchs müssen 26 
juristische Personen, Organisationen, Treuhänder oder ähnliche Einrichtungen, 27 
die direkt oder durch eine zwischengeschaltete Gesellschaft Eigentümer einer 28 
oder mehrerer in Frankreich gelegener Immobilien oder Inhaber von dinglichen 29 
Rechten an diesen Immobilien sind, eine jährliche Steuer in Höhe von 3% des 30 
Verkehrswerts der Immobilien bzw. Immobilienrechte an den Fiskus zahlen. 31 
 32 
Es sind jedoch zahlreiche Steuerbefreiungen vorgesehen. Vor dem 15. Mai 33 
eines jeden Jahres muss eine Steuererklärung an die zuständige französische 34 
Steuerbehörde gerichtet werden, gegebenenfalls mit einem Antrag auf 35 
Steuerbefreiung. 36 
 37 
Das elektronische Erklärungsverfahren wird ab diesem Jahr verpflichtend sein.  38 
Um die Erklärungen online durchführen zu können, müssen juristische 39 
Personen über eine Identifikationsnummer (sog. "Siren-Nummer", „numéro 40 
Siren“) verfügen, die für die Einrichtung des Kontos auf der Website der 41 
französischen Steuerverwaltung (impots.gouv.fr) und somit für die elektronische 42 
Einreichung der Erklärungen erforderlich ist. 43 
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Wir raten Ihnen daher, so schnell wie möglich eine Identifikationsnummer zu beantragen, damit Sie 1 
Ihren Antrag auf Steuerbefreiung rechtzeitig vor dem 15. Mai stellen können. 2 
 3 
Abhängig vom zuständigen Finanzamt (regionale Zuständigkeit je nach Belegenheitsort der 4 
Immobilie) kann die Erteilung dieser Nummer mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 5 
 6 
Zur Information: Damit das zuständige Finanzamt die juristische Person registrieren kann, müssen 7 
insbesondere folgende Informationen übermittelt werden: 8 
 9 

• Angaben zur juristischen Person,  10 

• Angaben zur Geschäftsführung, 11 

• Gegenstand und Datum des Beginns der Tätigkeit der juristischen Person in Frankreich, 12 

• Angaben zur steuerlichen Situation der Gesellschaft, 13 

• Kontaktdaten der Buchhaltungsfirma der Gesellschaft. 14 
 15 

Wir können Ihnen gerne nähere Informationen hierzu mitteilen und Sie bei der Beantragung der 16 
Identifikationsnummer unterstützen. Auch bei der Erstellung und Einreichung des Antrags auf 17 
Befreiung von der 3%-Steuer sind wir Ihnen gerne behilflich. 18 
 19 
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